
ZAH NARZTE KAM M E R B E RL I N
^ffiä KÖRPERSCHAFT DES ÖTTENTLTCHEN RECHTS

Zwisc h e n prüfu n g Iür Zahnmed izi nische Fachan gestel lte
im OSZ-Gesundheit

Termin: 26.05.2009
Anmef deschluss: 27 .03.2009

Gemäß $ I der,,Verordnung über die Berufsausbildung zum Zahnmedizinischen
Fachangestellten/zur Zahnmedizinischen Fachangestellten" soll die Zwischenprüfung vor
Ablauf des 2. Ausbildungsjahres stattfinden.
Für Umschüler/innen liegt der Termin 112 Jahr vor der Abschlussprüfung. Der Nachweis
über die Teilnahme ist Zulassungsvoraussetzung für die Abschlussprüfung.
In einer schriftlichen Prüfung von insgesamt 90 Minuten Dauer sind Aufgaben aus folgenden
Gebieten zu lösen:

1. Zahnmedizinische Fachkunde

2. Zahnärztl iche Abrech n un g

3. Praxisvenrualtung

Dabei sind insbesondere folgende Prüfungsgebiete zu berücksichti gen :

- Durchführen von Hygienemaßnahmen,

- Hilfeleistungen bei Zwischenfällen und Unfällen,

- Assistenz bei konservierenden und chirurgischen Behandlungsmaßnahmen,

- Anwenden von Gebührenordnungen und Vertragsbestimmungen.

Zweck der Zwischenprüfung ist ,,die Ermittlung des Ausbildungsstandes" und somit die
Aufdeckung etwaiger Wissenslücken, die es möglichst rasch zu schließen gilt. Durch ein
schlechtes Prüfungsergebnis wird der Ausbildungsgang nicht unterbrochen.

Allerdings ist ein gutes Ergebnis in der Zwischenprüfung für die Teilnehmer/innen von
Bedeutung, die einen Antrag auf vorzeitige Zulassung zur Abschlussprüfung stellen
möchten.
Anmeldeformulare zur Zwischenprüfung werden den Ausbildungspraxen von der
Zahnärztekam me r i m Dezem ber 2008 zugesch ickt.

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass die Zahnäztekammer Berlin bereits zur Zwischenprüfung Einblick
in die Berichtshefte nehmen wird. Bringen Sie lhr Berichtsheft am Tag der Zwischenprüfung
mit. Außerdem bitten wir, eine Kopie des Ausbildungsplans, mit den bis dahin
abgezeichneten Themen, beizulegen.

gez. lngmar Dobberstein
- ZFA-Referat der ZAK Berlin -


